
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 5 PrR-G Antrag auf Zulassung
 PrR-G - Privatradiogesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Anträge auf Erteilung einer Zulassung können jederzeit, sofern nicht § 13 zur Anwendung kommt, bei der

Regulierungsbehörde eingebracht werden.

2. (2)Anträge auf Erteilung einer Zulassung haben jedenfalls zu enthalten:

1. 1.bei juristischen Personen und Personengesellschaften die Satzung oder den Gesellschaftsvertrag;

2. 2.Nachweise über die Erfüllung der in den §§ 7 bis 9 genannten Voraussetzungen;

3. 3.eine Darstellung über die für die Verbreitung des Programms vorgesehenen Übertragungswege:

1. a)im Fall von analogem terrestrischem Hörfunk: eine Darstellung der für die Verbreitung geplanten

Übertragungskapazitäten, insbesondere den geplanten Sendestandort, die geplante Frequenz, die

Sendestärke und die Antennencharakteristik;

2. b)im Fall von digitalem terrestrischem Hörfunk: insbesondere Nachweise über das Vorliegen von

Vereinbarungen über die Nutzung von Übertragungskapazitäten eines Multiplex-Betreibers für den Fall

der Zulassungserteilung sowie Angaben über das versorgte Gebiet;

3. c)im Fall des Satellitenhörfunks: Angaben, über welchen Satelliten und welche Erd-Satelliten-

Sendestationen das Programm verbreitet werden soll, Angaben über das versorgte Gebiet sowie

Angaben darüber, dass der Antragsteller bereits Vereinbarungen zur Nutzung dieses Satelliten mit dem

Satellitenbetreiber für den Fall der Zulassungserteilung getroffen hat;

3. (3)Der Antragsteller hat zusammen mit dem Nachweis der Zulassungsvoraussetzungen gemäß Abs. 2 glaubhaft

zu machen, dass er fachlich, finanziell und organisatorisch die Voraussetzungen für eine regelmäßige

Veranstaltung und Verbreitung des geplanten Programms erfüllt und dass die Programmgrundsätze gemäß § 16

eingehalten werden, dies insbesondere durch Vorlage eines Programmkonzepts und des geplanten

Programmschemas sowie des vom Zulassungswerber in Aussicht genommenen Redaktionsstatutes.

4. (4)Die Regulierungsbehörde kann den Antragsteller im Zuge der Prüfung des Antrages zur Ergänzung seiner

Angaben auffordern und insbesondere eine Offenlegung der Eigentumsverhältnisse sowie der

Rechtsbeziehungen zu Gebietskörperschaften, Hörfunkveranstaltern und Unternehmen im Medienbereich

verlangen.

5. (5)Der Antragsteller hat die zum Zeitpunkt der Antragstellung um eine Zulassung bestehenden Eigentums- oder

Mitgliederverhältnisse zusammen mit dem Antrag sowie alle diesbezüglichen Änderungen unverzüglich,

spätestens aber 14 Tage ab Rechtswirksamkeit der Abtretung oder Anteilsübertragung der Regulierungsbehörde

mitzuteilen. Stehen Anteile des Antragstellers im direkten oder indirekten Eigentum von Kapitalgesellschaften,

Personengesellschaften oder Genossenschaften, so sind auch deren Eigentumsverhältnisse bekannt zu geben,

Treuhandverhältnisse sind offen zu legen. Diese Verpflichtungen lassen andere gesetzliche Offenlegungspflichten

unberührt.
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